
FAX:  030 - 25 130 03 E-MAIL:  D ISKUSSION@TAZ.DE meinung und diskussion FREITAG,  30.  MÄRZ 2007  DIE  TAGESZEITUNG 11

Der Bahnchef hat Recht: In diesem Jahr muss eine
grundsätzliche Entscheidung über den Börsen-
gang der Deutschen Bahn getroffen werden. Der
Gesetzentwurf über die Privatisierung liegt auf
dem Tisch, das Parlament muss ihn in den kom-
menden Monaten bewerten. Für die Privatisie-
rungsgegner ist das die letzte Chance, die Bahn
vollständig im Bundesbesitz zu halten. Zur Eile
drängen dagegen die Anhänger von Mehdorns Vi-
sion eines weltumspannenden Logistikkonzerns,
der den größten Teil seines Geldes nicht mehr mit
der Eisenbahn verdient: Sehnsüchtig warten sie
auf die Finanzspritze privater Investoren.

Der vorliegende Gesetzentwurf dient eindeutig
den Interessen der zweiten Gruppe. Er ist attraktiv
für private Investoren, weil der Bahn-Konzern
weiterhin die Kontrolle über das aus Steuermitteln
finanzierte Schienennetz behalten soll und es
zum eigenen Vorteil nutzen kann. Gleichzeitig
zahlt der Staat jedes Jahr Milliarden für Repara-
turen und erneut Milliarden, wenn er das Netz
zurückhaben will. Ein Börsengang auf dieser

Grundlage wäre die schlechtestmögliche Variante.
Doch deshalb muss nicht gleich die ganze Priva-

tisierung gekippt werden. Das Geld von privaten
Investoren kann auch genutzt werden, um das
Bahnangebot attraktiver zu machen. Dazu muss
das Schienennetz aber tatsächlich und nicht nur
pro forma in öffentlicher Hand bleiben. Dann
könnten endlich die Bahnunternehmen das beste
Geschäft machen, die sich am Kundenbedürfnis
ausrichten und möglichst viele Reisende in ihre
Züge bringen. Weil jedes Bahnunternehmen für
die Nutzung des Netzes eine Gebühr bezahlen
müsste, hätte der Staat langfristig Einnahmen, die
er in das Netz reinvestieren könnte. Der Steuerzah-
ler wäre entlastet und könnte trotzdem ein vielfäl-
tiges Bahnangebot nutzen.

Es wäre unsinnig und ein Zeichen mangelnder
politischer Verlässlichkeit, nach vielen Jahren, in
denen die Deutsche Bahn kapitalmarktfähig ge-
macht wurde, nicht die Chancen zu nutzen, die ein
Börsengang mit sich bringen kann. Es kommt aber
darauf an, wie man ihn gestaltet. STEPHAN KOSCH

DER AKTUELLE PLAN ZUR BAHN-PRIVATISIERUNG GEHÖRT IN DEN PAPIERKORB

Ein guter Börsengang ist möglich
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SPD-Finanzminister Peer Stein-
brück hat Recht, wenn er die
Steuerbelastung für die soge-
nannten Kapitalgesellschaften
senken will – also für Aktienge-
sellschaften und GmbHs. Denn
auf den Gewinn dieser Unterneh-
men müssen 54 Prozent Steuern
bezahlt werden.

Gewinne von Kapitalgesell-
schaften werden vier verschie-
denen Steuerarten unterworfen.
Da ist die Körperschaftsteuer
von 25 Prozent, die Gewerbe-
steuer von 14 Prozent, der Soli-
darzuschlag von 1 Prozent – so-
wie die persönliche Einkom-
mensteuer. Sie beträgt 45 Pro-
zent, aber der Anleger muss sie
nur auf die Hälfte der ausge-
schütteten Gewinne entrichten.
Zusammengenommen sind dies
die höchsten Unternehmen-
steuern in Europa. Theoretisch.

Praktisch hingegen animiert
dies zur Gewinnverlagerung ins
Ausland, zumal sich die Konzer-
ne immer stärker internationali-
sieren. Die geplante Steuerre-
form soll diesen Prozess der
Steuerflucht zunächst anhalten,
dann umkehren. Sie soll verhin-
dern, dass immer mehr Gewin-
ne, aber auch Betriebe und Ar-
beitsplätze verlagert werden.

Beschlossen ist noch nichts.
Der Gesetzesentwurf wird heute
in den Bundestag eingebracht.
Das Paket umfasst vier Kern-
elemente:

1. Gewinnverlagerungen und
Steuersparmodelle werden er-
schwert.

2. Der Körperschaftsteuersatz
wird von 25 auf 15 Prozent ge-
senkt.

3. Die Einkommensteuer auf
die halbe Dividende wird durch
die Abgeltungsteuer von 25 Pro-
zent plus Soli auf die volle Divi-

dende ersetzt – wird also ange-
hoben.

4. Die Bemessungsgrundlage
für die Gewerbesteuer wird
durch Hinzurechnungen wie
etwa Zinsen und Leasingkosten
verbreitert.

Damit senkt die Reform die
Steuern für jene Unternehmen,
die schon heute den Gewinn fair
versteuern. Vielen anderen Fir-
men nimmt sie jedoch das Motiv
und auch die Möglichkeit, ihren
Gewinn trickreich und aufwän-
dig zu verlagern.

Kritiker wie auch Lorenz Ja-
rass wenden nun immer ein, die
Reform würde 5 oder gar 10 Mil-
liarden Euro jährlich kosten.
Doch dies sind vage Schätzun-
gen. Weder die 5 noch die 10 Mil-
liarden sind halbwegs nachvoll-
ziehbar zu berechnen. Die ge-
planten Strukturveränderungen
wirken hingegen dauerhaft. Üb-
rigens verhandelt Peer Stein-
brück seit Jahren mit anderen
EU-Ländern über eine Steuer-
harmonisierung.

Wie Lorenz Jarass fragen viele
Kritiker, was die gesenkten Steu-
ersätze bringen sollen, wenn
etwa Estland einen Satz von
0 Prozent verlangt oder Zypern
nur 10 Prozent und Irland 12,5
Prozent auf Unternehmensge-
winne fordert. Auf diese interna-
tionale Steuerkonkurrenz rea-
giert die geplante Steuerreform,
indem sie die Gewinnverlage-
rung erschwert und Investitio-
nen in Deutschland erleichtert.

Ein Beispiel: Bisher finanzie-
ren international agierende Fir-
men ihre Investitionen in
Deutschland oft mit „Fremdka-
pital“ ausländischer Tochterfir-
men. Sie bezahlen Zinsen quasi
an sich selbst. Durch diese steu-
erlich geltend gemachten Finan-

zierungskosten transferieren sie
ihre Gewinne in ein Land mit
niedrigeren Steuersätzen. Daher
enthält die Unternehmensteuer-
reform die so genannte „Zins-
schranke“: Eine Firma darf Zins-
kosten nur noch bis zu 30 Pro-
zent steuerlich geltend machen.

Kritiker wie Lorenz Jarass mo-
nieren häufig, dass die Regie-
rung die degressive Abschrei-
bung abschafft, um die Reform
zu finanzieren. Dabei wird über-
sehen, dass die Abschreibung er-
halten bleibt – nur zeitlich ge-
streckt. Das ist zu vertreten,
wenn die Konjunktur boomt und
weil die Firmen durch die Steu-
ersenkung dauerhaft mehr Mit-
tel für Investitionen haben.

Das Unternehmensteuerrecht
ist kompliziert. Das ist leider
nötig. Denn wir Deutschen ma-
chen weder Gesetze in den USA
noch für Andorra – Konzerne
agieren aber weltweit.

LOTHAR BINDING

Steuern für Firmen müssen runter!
PRO: Die geplante Reform der Unternehmensteuern wird kein Geld kosten. Stattdessen
verhindert sie, dass noch mehr Arbeitsplätze und Gewinne ins Ausland verlagert werden

In den USA gibt es Patientenverfügungen schon
seit über 30 Jahren. Dort ist durch ein landesweites
Gesetz garantiert, dass Ärzte den schriftlich nie-
dergelegten Willen von Patienten respektieren
müssen, wenn diese inzwischen das Bewusstsein
verloren haben. Doch auch nach jahrelanger Wer-
bung, solche Verfügungen rechtzeitig abzufassen,
haben nur rund 20 Prozent der Amerikaner mit
einer entsprechenden Erklärung vorgesorgt. Und
auch in diesen Fällen sind die Verfügungen
manchmal wertlos, weil man sie im Ernstfall nicht
findet oder weil sie zum konkreten Krankheitsver-
lauf keine klaren Vorgaben machen.

Möglicherweise wird das Instrument der Patien-
tenverfügung überschätzt. Daraus folgt aber nicht,
dass wir gar kein Gesetz brauchen, das die Verbind-
lichkeit von Patientenverfügungen regelt. Doch
genau dies droht nach der gestrigen Orientie-
rungsdebatte im Bundestag. Eine überraschend
große Gruppe von Abgeordneten will es weiter Ge-
richten und Ärzten überlassen, wie sie mit den
schriftlich niedergelegten Willensäußerungen von

bewusstlosen und dementen Patienten umgehen.
Damit gehen sie über den Willen von rund sie-

ben Millionen Menschen hinweg, die bereits eine
Patientenverfügung verfasst haben. Diese Men-
schen wollen Ärzten und Gerichten keinen unver-
bindlichen Denkanstoß geben, sondern eine exis-
tenzielle Frage selbst entscheiden. Ein Gesetz wür-
de ihnen helfen – und niemandem etwas aufzwin-
gen. Wer die Entscheidung über künstliche Be-
atmung und Ernährung lieber einem Angehörigen
oder Freund überlässt, kann eine Vorsorgevoll-
macht ausstellen. Wer sich gar keine Gedanken
über solche Situationen machen will, kann es ein-
fach lassen. Für ihn wird im Ernstfall ein Betreuer
bestellt, der sich mit den Ärzten einigt.

Aber die Minderheit derjenigen, die genau weiß,
was sie will, und diesen Willen auch gegen wohl-
meinende oder unsichere Ärzte durchsetzen
möchte, braucht den Schutz eines Gesetzes. Es gibt
in Deutschland keine Pflicht zur Selbstbestim-
mung, aber der Bundestag muss das Recht dazu er-
möglichen. CHRISTIAN RATH

PATIENTENVERFÜGUNGEN BRAUCHEN DEN SCHUTZ DURCH EIN GESETZ

Ein Recht ist keine Pflicht

Immerhin bei der Beschreibung
der Ausgangslage stimme ich mit
der Regierung und Lothar Bin-
ding überein: Die deutschen Ka-
pitalgesellschaften müssen tat-
sächlich theoretisch deutlich
mehr Steuern auf ihre Gewinne
zahlen als in allen anderen EU-
Ländern. Praktisch führen sie
aber weniger ab als in vielen EU-
Staaten, nämlich unter 20 Pro-
zent. Denn sie können eine Viel-
zahl meist legaler Steuervermei-
dungsmöglichkeiten nutzen.

Die Reform will diese Steuer-
vermeidungsmöglichkeiten ver-
ringern und gleichzeitig die
Steuersätze senken – aufkom-
mensneutral, also ohne Steuer-
ausfälle. Doch das wird reine
Theorie bleiben. Selbst Bundes-
finanzminister Peer Steinbrück
rechnet in den Anfangsjahren
mit einem Minus von 6,5 Milliar-
den Euro. Es ist daher erstaun-
lich, dass Lothar Binding dies
eine „vage Schätzung“ nennt.

Nach meinen Berechnungen,
zu finden im Buch „Unterneh-
menssteuerreform 2008“, fehlen
dauerhaft über 10 Milliarden
Euro jährlich. Der politik-strate-
gische Fehler: Das Kabinett hat
im Juli 2006 zwar die Senkung
des Steuersatzes festgeklopft,
aber es hatte sich damals nicht
geeinigt, wie die Steuervermei-
dungsmöglichkeiten reduziert
werden sollen, um die Steuer-
satzsenkung zu finanzieren. Nun
ist es zu spät: Warum sollten die
Wirtschaft und ihre Interessen-
vertreter in Parlament und Re-
gierung einer Gegenfinanzie-
rung zustimmen, wenn der ge-
senkte Steuersatz sicher ist? Das
ist wie beim Weihnachtssingen:
Wenn die Kinder ihre Geschenke
schon haben, wollen sie nicht
mehr singen.

„Die Hoffnung ist der größte
Feind des Kaufmanns“: Die Bun-
desregierung hofft, dass Steuer-
satzsenkungen automatisch mit-
telfristig zu Steuermehreinnah-
men führen. Aber auch nach der
Reform wird der offizielle Steu-
ersatz noch immer knapp 30
Prozent betragen – und weit hö-
her liegen als etwa in Irland. Wa-
rum sollte also ein Unterneh-
men seine Erträge plötzlich in
Deutschland versteuern, die es
bisher ins Ausland transferiert
hat? Lothar Binding erwähnt die
„Zinsschranke“ – diesem Tiger
wurden aber von der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion durch zahl-
reiche Ausnahmeklauseln die
meisten Zähne gezogen. Equity-
und Hedgefonds sowie viele im
Ausland residierende Firmen
können nun die Zinsschranke
leicht aushebeln. Betroffen sind
nur einige in Deutschland ansäs-
sige mittlere und größere Kon-
zerne. Auch diese Unternehmen
wird man letztlich ausnehmen,
dann wird niemand mehr be-
troffen sein.

Ursprünglich war Finanzmi-
nister Steinbrück ehrgeiziger: So
schlug er im Mai 2006 vor, dass
nur die Hälfte der Zinskosten
steuerlich abzugsfähig sein dürf-
te. Die aggressive Fremdfinan-
zierung von Equity- und Hedge-
Fonds wäre steuerlich nicht
mehr so stark belohnt worden.
Doch diese dringend erforderli-
che und einfach umzusetzende
steuerliche Begrenzung wurde
auf Druck der Wirtschaftsver-
bände und der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion bis zur Unkennt-
lichkeit kastriert. Gewinnver-
schiebung, Arbeitsplatzexport
und Heuschrecken werden da-
mit weiter vom deutschen Fiskus
steuerlich begünstigt.

Die Abschaffung der degressi-
ven Abschreibung ist die wider-
sinnigste Form der Gegenfinan-
zierung: Sie führt nur zu einem
Vorziehen von Steuereinnah-
men. Zudem werden nur jene be-
lastet, die in Deutschland real in-
vestieren und Arbeitsplätze
schaffen, indem sie etwa Hallen
bauen und Maschinen installie-
ren. Übrigens: Die Wirtschaft
stimmte den Abschreibungsver-
schlechterungen zu, weil sie er-
wartet, dass beim nächsten Wirt-
schaftsabschwung die alten Ab-
schreibungserleichterungen
wieder eingeführt werden.

Das ohnehin extrem kompli-
zierte deutsche Unternehmen-
steuerrecht wird noch kompli-
zierter. Die vielen Wahlmöglich-
keiten ermöglichen weitere
Steuervermeidungen und sind
mit den vielen neuen Einzelfall-
regelungen ein Beschäftigungs-
programm für Steuerberater.

LORENZ JARASS

Wer hat, dem wird gegeben
CONTRA: Die Reform wird 10 Milliarden Euro jährlich kosten – und die Steuerflucht
trotzdem nicht vermeiden. Der Export von Arbeitsplätzen wird steuerlich begünstigt
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Lothar Binding ist Bundestagsabge-
ordneter und SPD-Finanzexperte.
Seine 48-seitige Verteidigung der
Unternehmensteuerreform findet
sich unter www.lothar-binding.de.

Lorenz Jarass ist Wirtschaftsprofes-
sor an der FH Wiesbaden. Seine
153-seitige Kritik der Unternehmen-
steuerreform ist zu finden unter
www.jarass.com.

Premierminister Tony Blair verurteilt die Festnah-
me der 15 britischen Marinesoldaten durch Iran als
„illegal“, weil sich die 15 Soldaten „eindeutig“ au-
ßerhalb der iranischen Hoheitsgewässer befunden
hätten. Doch das ist mitnichten klar. Die iranisch-
irakische Wassergrenze im Schatt al-Arab verläuft
entlang der tiefsten Fahrrinne, die sich wegen Ver-
schiebungen des Bodensandes laufend verändert.
Der jahrzehntealte Streit um diese Grenze war ei-
ner der Gründe für den irakisch-iranischen Krieg
zwischen 1980 und 88. Zu Recht kritisiert Blair da-
gegen zwei andere Punkte: Die iranische Regie-
rung verweigerte britischen Diplomaten bisher
den Zugang zu den gefangenen Soldaten. Außer-
dem zeigte das iranischen Staatsfernsehen sie
beim Abendessen; damit verletzte Iran die Genfer
Konventionen. Ob das „Schuldeingeständnis“ der
Soldaten durch Druck oder gar Folter erzwungen
wurde, wie von der Regierung in London spekuliert
wird, ist bislang nicht erwiesen.

Blairs Kritik wäre allerdings nicht nur für irani-
sche Ohren um vieles glaubwürdiger, wenn er
auch nur ein einziges Mal die sehr viel schwerer

wiegenden Verletzungen der Genfer Konventio-
nen kritisiert hätte, für die die Bush-Administrati-
on verantwortlich ist. Dazu zählen die demütigen-
de öffentliche Vorführung des Gefangenen Sad-
dam Hussein, die Folter im Gefängnis Abu Ghraib
und die völkerrechtswidrige Inhaftierung ohne
Anklage von über 400 Personen in Guantánamo.
Auch dass US-Truppen im Irak seit nunmehr über
einen Monat fünf Iraner gefangen halten und der
Führung in Teheran den Zugang zu ihnen verwei-
gert, scheint für Blair kein Problem. Er wird sich
dem Thema allerdings stellen müssen, sollte Tehe-
ran ihre Freilassung zur Bedingung machen für die
Freiheit der 15 britischen Soldaten.

Das alles ändert nichts daran, dass die Festnah-
me der britischen Soldaten durch Iran ein törichter
Akt war. Die Regierung in Teheran hat die Fraktion
der Hardliner in Washington gestärkt, die auf ei-
nen Krieg gegen Iran drängen. Wäre die iranische
Marine letzten Freitag nicht gegen britische, son-
dern gegen US-amerikanische Soldaten vorgegan-
gen, hätte dieser Krieg vielleicht schon begonnen.

ANDREAS ZUMACH

BLAIRS KRITIK AN IRANS UMGANG MIT GEFANGENEN IST UNGLAUBWÜRDIG

Auf einem Auge blind


